
493 Straftaten gegen die staatliche Ordnung § 223

§223
Beschädigung öffentlicher Bekanntmachungen

Wer eine öffentliche Bekanntmachung eines staatlichen oder gesellschaftlichen Organs 
oder einer gesellschaftlichen Organisation böswillig entfernt, beschädigt oder verun
staltet und dadurch die Durchführung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit oder 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beeinträchtigt, wird von einem ge
sellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

Anmerkung: Beschädigungen öffentlicher Bekanntmachungen ohne die genannten 
Folgen können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

1. Mit dieser Bestimmung soll die ord
nungsgemäße Information der Öffentlich
keit durch staatliche und auch gesellschaft
liche Organe sowie gesellschaftliche Orga
nisationen vor bestimmten Beeinträchti
gungen geschützt werden.
Der Strafschutz erstreckt sich auf Bekannt
machungen, soweit sie zur Öffentlichkeits
information verwendet werden, z. B. Auf
rufe zu Demonstrationen, Aufforderungen 
zur Musterung zum Wehrdienst, Mitteilung 
vom Beratungstermin einer Schiedskom
mission usw*
Bekanntmachungen im Sinne des Tatbe
standes sind alle zur Information der Öf
fentlichkeit bestimmten Schriftstücke. Pla
kate und Transparente ohne Bekanntma
chungscharakter werden vom Tatbestand 
nicht erfaßt. Werden derartige Gegen
stände beschädigt, so ist zu prüfen, ob 
§§ 163, 164, 183, 184, 215, 220 anzuwenden 
sind.
2. Die Begehungsweise besteht im bös
willigen Entfernen, böswilligen Beschädi
gen oder böswilligen Verunstalten der Be

kanntmachungen. Gewaltanwendung ist 
nicht erforderlich.

3. Voraussetzung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist, daß der Täter vor
sätzlich und böswillig handelt. Die Böswil
ligkeit muß sich auch auf die im Tatbe
stand beschriebenen Folgen erstrecken. Sie 
besteht im Bestreben des Täters, den Wert 
der Bekanntmachung mit dem Ziel herab
zusetzen, die Bereitschaft der Angesproche
nen zur Aufnahme und Befolgung des Be
kanntmachungsinhalts zu beseitigen oder 
zu mindern. Es handelt sich hierbei also um 
einen auf die Herbeiführung ganz be
stimmter Folgen gerichteten Vorsatz. Be
dingter Vorsatz reicht nicht aus.
Der Täter muß vorsätzlich die Durchfüh
rung staatlicher oder gesellschaftlicher Tä
tigkeit oder die Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung beeinträchtigt haben.

4. Versuch ist nicht strafbar; es kann eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 2 OWVO gege
ben sein.

§224
Anmaßung staatlicher Befugnisse

(1) Wer sidi eine staatliche Befugnis anmaßt und dadurdi die ordnungsgemäße Tätig
keit staatlicher Organe oder die Redite der Bürger beeinträchtigt, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe 
bestraft. 2

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt eine Uniform eines Staatsorgans oder einer 
staatlichen Einrichtung trägt und dadurdi die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher 
Organe oder Einriditungen oder die Redite der Bürger beeinträchtigt.
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